
sachlich und personell darauf zugeschnitten, dem im Jugendstrafverfahren wäre aber für das Gericht
Erziehungsgedanken gerecht zu werden®).

Im Adhäsionsverfahren ist der Verletzte berechtigt, 
seinen Anspruch selbständig neben dem Staatsanwalt 
zu vertreten und hierzu sachdienliche Anträge zu stel
len (§ 269 StPO). Mit diesem Antrags- und Fragerecht, 
mit der Möglichkeit, dem Jugendlichen Vorhaltungen 
zu machen, kann der Verletzte weitgehend auf Verlauf 
und Durchführung des Verfahrens Einfluß nehmen. 
Diese Einflußnahme erfolgt jedoch nicht zur Erziehung 
des Jugendlichen, sondern dient ausschließlich den 
persönlichen Interessen des Verletzten. Dem Verletzten 
werden überdies regelmäßig ausreichende erzieherische 
Fähigkeiten und Erfahrungen in der Behandlung 
Jugendlicher fehlen, Voraussetzungen, die für die Ver
antwortlichen der Jugendstrafrechtspflege unumgäng
lich sind. Er wird zudem in den meisten Fällen gerade 
wegen des erlittenen Schadens auch nicht das erforder
liche Maß an Geduld, Selbstbeherrschung, Mäßigung, 
Einfühlungsvermögen in die Psyche des gestrauchelten 
jungen Menschen und vor allem nicht das Verant- 
wortungsbewußtsein für die große Aufgabe besitzen, 
zuerst und stets an der Erziehung eines Jugendlichen 
mitzuwirken, ganz zu schweigen von den Fällen, in 
denen der Verletzte dem Jugendlichen im Prozeß mit 
Gefühlen der Rache und des Hasses begegnet. Damit 
können in großem Umfange in das Strafverfahren un
pädagogische und damit jugendfremde Momente hin
eingetragen werden, die dem Erziehungsgedanken des 
Jugendgerichtsgesetzes widersprechen. Auch die Ver
handlungsleitung des Vorsitzenden vermag die ver
hältnismäßig selbständige Stellung des Verletzten und 
die darin liegenden negativen Einflüsse auf die Er
ziehung des Jugendlichen nur 6ehr bedingt einzu- 
sdhränken, zumal die Rechtsverfolgung des Verletzten 
selbst dann noch berechtigt sein kann, wenn sie den 
Erziehungszweck nachteilig beeinflußt.

Auch die Stellung des jugendlichen Angeklagten als 
Partei im Sinne des Zivilprozesses ist mit den Auf
gaben und Zielen des Jugendstrafverfahrens weit
gehend unvereinbar.

Der private Streit über die Gewährung von Scha
densersatz und die damit verbundenen zivilrechtlichen 
Auseinandersetzungen bergen überdies erhebliche 
andere Gefahren in sich, die sehr nachteilig für die 
Erziehungsarbeit sein können. Halten wir uns einmal 
den Fall vor Augen, daß ein Jugendlicher trotz straf
rechtlicher Verantwortlichkeit mit seinem Vorbringen 
zum Antrag des Verletzten erfolgreich ist (z. B. bei 
ungerechtfertigt hoher Forderung). Der Jugendliche 
würde dann ganz allgemein die Berechtigung der gegen 
ihn auf Grund der Verfehlung angeordneten jugend- 
gerichtlichen Maßnahmen anzweifeln und den „Erfolg“ 
im Entschädigungsverfahren in dem Sinne einschätzen, 
daß die im Zusammenhang mit der Verfehlung vom 
Gericht getroffenen Maßnahmen keine unbedingte 
Geltung beanspruchen können, daß sie für. ihn ebenso 
vermeidbar gewesen wären, wenn er sich nur ge
schickter verhalten hätte. Ein solcher jeden Erziehungs
erfolg vereitelnder „Autoritätsverlust“ muß jedoch 
unter allen Umständen vermieden werden. Das ist aber 
nicht anders möglich als durch den Ausschluß des Ent
schädigungsverfahrens in Jugendstrafsachen. 

t Zu keinem anderen Ergebnis gelangt' man im Hin
blick auf die relativ starren Grenzen, die das Zivil- 
recht dem Jugendgericht bei der Verhandlung und Ent
scheidung über den Schadensersatzanspruch des Ver
letzten zieht. Gerade dem Jugendgericht dürfen keine 
Beschränkungen auferlegt werden, vielmehr muß ihm 
die im Interesse der Erziehung erforderliche Beweg
lichkeit in der Wahl der vielfältigen Möglichkeiten stets 
offengehalten werden, die das Jugendgerichtsgesetz zu 
diesem Zwecke zur Verfügung stellt. Der Antrag des 
Verletzten auf Ersatz des entstandenen Schadens würde 
aber das Jugendgericht unter Umständen zu einer für 
den Erziehungszweck bedenklichen „Engherzigkeit“ 
zwingen.

Die Anordnung einer Weisung beurteilt sich zwar 
ausschließlich nach den Grundsätzen des Jugendstraf
rechts; ein entsprechender Antrag auf Schadensersatz

nicht bedeutungslos. Ein Antrag des Verletzten, den 
Jugendlichen zum Ersatz von 100,— DM wegen der bei 
einem Einbruchsdiebstahl entstandenen Schäden zu 
verurteilen, wird das Jugendgericht sicherlich davon 
abhalten, die Wiedergutmachung des Schadens in der 
in diesem Fall erzieherisch viel wirksameren, daher 
gebotenen Form auszusprechen, daß der Jugendliche 
die notwendigen Reparaturarbeiten selbst auszuführen 
hat. Vielfach würde der Antrag des Verletzten, im 
Jugendstrafverfahren geltend gemacht, gerade die 
pädagogisch bedeutend wertvollere Weisung, den 
Schaden durch Dienst- oder Werkleistungen wiedergut
zumachen, ausschließen. Zum anderen sollte nicht über
sehen werden, daß der Verletzte um so eher bereit sein 
wird, die dem Jugendlichen vom Gericht aufgegebene 
Art und Weise der Wiedergutmachung als Schadens
ersatz anzunehmen, wenn er weiß, daß ihm bei Nicht
einhaltung der Weisung die Verfolgung seines zivil
rechtlichen Anspruchs außerhalb des Strafverfahrens 
als ultima ratio immer noch unbenommen bleibt. Die 
für die Auswahl des richtigen Erziehungsmittels not
wendige Beweglichkeit des Jugendgerichts kann also 
beeinträchtigt oder sogar aufgehoben werden durch die 
gleichzeitige Durchsetzung des zivilrechtlichen Scha
densersatzanspruchs im Jugendstrafverfahren.

Bei einer Verurteilung zum Schadensersatz im 
Jugendstrafverfahren ist jedoch nicht nur der Art 
nach, sondern auch in der Höhe der Ersatzleistung eine 
Rücksichtnahme auf erzieherische Bedürfnisse aus
geschlossen. Das Gericht ist bei seiner Entscheidung 
an den Antrag des Verletzten gebunden, soweit dieser 
berechtigt ist. Es könnte daher beispielsweise den 
Jugendlichen aus Erziehungsgründen nicht zur Zahlung 
eines Teilbetrages oder zu einem Schadensausgleich in 
Form von Ratenzahlungen verpflichten, wenn der Ver
letzte einen Antrag auf Verurteilung zum Ersatz des 
gesamten Schadens gestellt hat. Das kann zu Ent
scheidungen führen, die den Erziehungserfolg des 
Strafverfahrens vereiteln. Eine Schadensersatzleistung 
ist ja nur dann erzieherisch wertvoll, wenn der 
Jugendliche sie aus Mitteln bestreitet, über die er 
selbst, etwa durch Einsparung von seinem Arbeits
verdienst oder dem Taschengeld, verfügen kann. Über
steigt aber die Forderung des Verletzten die Leistungs
fähigkeit des Jugendlichen, so bezahlen entweder die 
Eltern die Schuld, oder — wie das wiederholt vor
gekommen ist — der Jugendliche wird gerade durch 
die besondere Autorität, die hinter einem Strafurteil 
steht, dazu veranlaßt, sich die erforderlichen Mittel 
für die ihm lästige Verpflichtung auf unrechtmäßige 
Weise zu beschaffen. Während das Jugendgericht diese 
Umstände bei der Weisung berücksichtigen, die 
Wiedergutmachung des Schadens also in erzieherisch 
geeigneter Weise ausgestalten kann, ist es bei einer 
Verurteilung zu Schadensersatz dazu nicht in der Lage. 
Schadensersatz und Wiedergutmachung des Schadens 
sind demzufolge nebeneinander im Jugendstrafverfah
ren weitgehend unvereinbar.

Aus diesen Gründen ist auch das Argument J a h n s ,  
das Jugendgericht könne den Anspruch des Verletzten 
bei der Anordnung seiner Erziehungsmaßnahmen be
reits berücksichtigen, verfehlt. So einleuchtend dieses 
Argument bei oberflächlicher Betrachtung zunächst 
erscheinen mag, erweist es sich bei näherer Prüfung 
doch als nicht stichhaltig. Ganz abgesehen davon, daß 
das Jugendgericht diese Frage wegen der für die 
Anordnung einer Weisung zur Wiedergutmachung des 
Schadens erforderlichen Zustimmung des Verletzten 
ohnehin stets zu prüfen hat, geht eine solche Beweis
führung unausgesprochen von der irrigen Voraus
setzung aus, daß Schadensersatz und Wiedergut
machung des Schadens gleiche Ziele und Aufgaben 
haben9) und deshalb eine Verurteilung zum Schadens
ersatz eine entsprechende Weisung überflüssig mache. 
Daß dies in den meisten Fällen nicht zutrifft, wurde 
bereits dargetan.

Jahn übersieht u. E., daß die Wiedergutmachung des 
Schadens gar nicht angeordnet wird, um den Ver
letzten zu entschädigen, vielmehr um dem Jugendlichen

8) vgl. z. B. §§ 27 ff., 38 ff., Insbesondere § 31 JGG. 9) So im Ergebnis auch Wesner, NJ 1956 S. 637.


